
STEUERN/AKTUELLES
Die besten Steuertipps zum Jahresende
Wer Steuern sparen will, muss
sich spätestens zum Jahresende
hin Gedanken machen. Denn
nur wer plant, kann auch im
Folgejahr spürbar Steuern
sparen.

Der grösste Fehler besteht darin, die
Steuererklärung im Frühjahr auszu-
füllen,abzuschickenundaufdieFor-
mulare des nächsten Jahres zu war-
ten. Wer die Pflicht hat, Steuern zu
zahlen, hat auch das Recht Steuern
zu sparen. Dazu die wichtigsten
Tipps zum Jahresende:

Belege systematisch sammeln
Es klingt vielleicht lapidar. Aber, wer
von den Abzügen profitieren will,
muss diese in der Regel belegen. Da-
her empfiehlt es sich, die Belege be-
reits während des Jahres systema-
tisch zu sammeln und abzulegen.
Die meisten Abzüge werden näm-
lich nur akzeptiert, wenn entspre-
chende Belege vorliegen. Damit
schaffen Sie Goodwill und vermei-
den (unangenehme) Rückfragen.

Keine Geschenke
beim Liegenschaftenunterhalt
Sofern die in diesem Jahr ausgeführ-
ten Unterhaltsarbeiten die zulässi-
ge Unterhaltspauschale überstei-
gen, so empfiehlt es sich, alle noch
ausstehenden Handwerker-
Rechnungen bis zum 31. Dezember
zu bezahlen. Andernfalls sind diese
Rechnungen im Folgejahr mögli-
cherweise durch die (höhere) Pau-
schale abgegolten und fallen steuer-
lich ins Niemandsland. Bei grösse-
ren Renovationsaufwendungen
empfiehlt es sich dagegen, diese Ko-
sten auf zwei oder mehrere Steuer-
perioden aufzuteilen. Auf dieseWei-
sekönnenSiedenprogressivenSteu-
ertarif während mehrerer Perioden

reduzieren, was zusätzliche Steue-
rersparnissebedeutet.VerlangenSie
in einem solchen Fall auf Ende Jahr
eine Akonto- oder Vorauszahlungs-
rechnung. Den Rest bezahlen Sie
dann anhand der Schlussrechnung
im Folgejahr.

Was kann überhaupt abgezogen
werden?Hier einpaarBeispiele, falls
SiedieeffektivenKostengeltendma-
chen:
- Gleichwertiger Ersatz von Einrich-
tungen (Geschirrspüler, Kühl-
schrank, Parkett)
- Reparaturen und Renovationen
(Wände neu streichen, Heizung re-
parieren)
-Betriebskosten (Kaminfeger,Haus-
wart)
- Versicherungsprämien (Gebäude-
versicherung, Gebäudehaftpflicht)
-Verwaltungskosten (Liegenschafts-
verwalter)

Energiesparende Massnahmen:
Jetzt profitieren
Seit dem 1. Januar 2020 können Ei-
gentümer von Liegenschaften von
zusätzlichen Abzugsmöglichkeiten
profitieren. Diese basieren auf der
Energiestrategie 2050 bzw. dem
EnergiegesetzundsindalsAnreiz für
Hauseigentümer gedacht, mit der
SanierungunddemNeubauvonGe-
bäudendenEnergieverbrauchzu re-
duzieren. So können Ausgaben für
energiesparende Investitionen als
Novum in den zwei folgenden Steu-
erperioden abgezogen werden, falls
sie in der laufenden Steuerperiode,
in welcher die Ausgaben angefallen
sind, steuerlich nicht vollständig be-

rücksichtigt werden konnten. Die
gleiche Regelung gilt für Rückbau-
kosten,welche imHinblickauf einen
Neubau entstanden sind. Mit einer
geschickten Planung können sol-
cheKostensomitaufbiszudreiSteu-
erperioden steueroptimiert aufge-
teilt werden.

Als Rentner Steuern sparen
Wer nach Erreichen des offiziellen
AHV-AltersweiterhineinerErwerbs-
tätigkeit nachgeht, darf längstens
noch fünf weitere Jahre abzugsfähi-
ge Einzahlungen in die Säule 3a lei-
sten und zudem den Bezug der Al-
tersleistung bis zu diesem Zeit-
punkt hinausschieben.

Heiraten und Steuern sparen
Im Kanton Zug gilt, dass bei Heirat
für die Besteuerungwährend der ge-
samten Steuerperiode die Verhält-
nisse amEndeder Steuerperiode, al-
so am 31. Dezember massgebend
sind. Wer also beispielsweise am 30.
November 2025 zivil heiratet, hat für
das gesamte Steuerjahr 2025dieEin-
künfte und das Vermögen zusam-
menzurechnen und gemeinsam zu
versteuern. Sind beide voll erwerbs-
tätig kann dies aufgrund der Steu-
erprogression zu einer spürbaren
Mehrbelastung führen (sogenannte
Heiratsstrafe). Bei Heirat im Januar
2026 können die gesamten Einkünf-
te 2025 dagegen noch getrennt und
zu einem tieferen Progressionstarif
abgerechnet werden. Ziehen die
Eheleutezusammen,soist fürdieBe-
steuerung entscheidend,wo sich am
31. Dezember der gemeinsame
Wohnort befindet. Dort wird das

Ehepaar für das gesamte abgelaufe-
ne Jahr gemeinsam besteuert.

Gutes tun und Steuern sparen
Der Bund und der Kanton Zug ge-
statten einen Abzug für gemeinnüt-
zige Zuwendungen (Spenden). Vor-
aussetzung für die Abzugsfähigkeit
ist, dass die Zahlung an eine Insti-
tutiongeleistetwird,dieaufgrundih-
res gemeinnützigenZweckes steuer-
befreit ist (Caritas, Amnesty Interna-
tional, Schweizerisches Rotes Kreuz,
Winterhilfe, LZ Weihnachtsaktion).
Die Steuerverwaltungen führen Li-
sten über jene Institutionen, wel-

che gemeinnützige oder öffentliche
Zwecke verfolgen. Bei Bund und
Kanton können maximal 20 Pro-
zent des massgebenden Reinein-
kommens geltend gemacht werden.
Der Gesamtbetrag der im Laufe des
Steuerjahres geleisteten Zuwendun-
gen muss sich auf mindestens 100
Franken belaufen. Die getätigten
Spenden sind in der Steuererklä-
rung detailliert aufzuführen. Die Be-
lege sind jedoch nur auf Verlangen
der Steuerverwaltung einzureichen.

Text von Adolf Beeler

Aufgrund der grossen Nachfrage
ist auch in diesem Jahr eine Neu-
auflage des beliebten und leicht
verständlichen Zuger Steuerrat-
gebers erschienen. Der Ratgeber
wurde aktualisiert und enthält in
übersichtlicher Form sämtliche
aktuellen Tipps und Tricks. Er
steht unter www.beeler.ch als ko-
stenloser Download zur Verfü-
gung und ist als Ergänzung zum
eTax.zug der Steuerverwaltung
konzipiert.

Abschaffung Eigenmietwert – und jetzt?
Umsetzung/Zeitpunkt
Es ist noch unbekannt, per wann
der Eigenmietwert abgeschafft
wird. Es wird mit einem Umset-
zungszeitraum von mindestens
zwei Jahren gerechnet. Somit ent-
fällt der Eigenmietwert frühestens
ab1. Januar2028.Gleichzeitigmüs-
sen die sogenannten «Zweitliegen-
schaften-Kantone» (Graubünden,
Wallis, Tessin usw.) entscheiden,
ob und wie sie die mögliche Ob-
jektsteuer auf Zweitliegenschaften
erheben wollen.

Auswirkungen
Wegfall Eigenmietwert
Der Wegfall Eigenmietwert zieht
einen Rattenschwanz von Folgen
nach sich:
- Abschaffung Eigenmietwert auf
selbstgenutztem Wohneigentum
am Wohnort (Erstliegenschaften).
- Abschaffung Eigenmietwert auf
selbstgenutztem Wohneigentum
am Ferienort (Zweitliegenschaf-
ten).
- Mögliche Einführung einer Ob-
jektsteuer auf Zweitliegenschaf-
ten.
- Steuerabzüge für Unterhaltsko-
sten auf selbstgenutzten Wohnob-
jekten fallen weg.
- Investitionen in Energiespar-
massnahmen sind bei der direk-
ten Bundessteuer nicht mehr ab-
zugsfähig. Die Kantone können
diesen Abzug bis längstens 2050
weiterhin vorsehen.
- Schuldzinsen: Generell gilt: Wer
über keine steuerbaren Mieterträ-
ge aus vermieteten Liegenschaf-
ten verfügt, kann keinerlei Schuld-
zinsenmehr abziehen.Mit demSy-
stemwechsel sind Schuldzinsen
noch in folgenden Fällen (be-
grenzt) abziehbar:

1. Ersterwerberabzug
Steuerpflichtige, die erstmals ein

Eigenheim erwerben, können im
ersten Steuerjahr nach Erwerbma-
ximal 10‘000 Franken (Ehepaare)
bzw. 5000 Franken (Übrige) abzie-
hen. Dieser Abzug reduziert sich
jährlich um 10 Prozent und endet
somit längstens nach 10 Jahren.

2. Quotalrestriktiver Abzug bei
vermieteten Liegenschaften
Private Schuldzinsen können nur
noch imUmfangderQuotedesver-
mieteten unbeweglichen Vermö-
gens abgezogen werden. Aus-
schlaggebend ist das Verhältnis
zwischen vermieteten Liegen-
schaften und dem gesamten Ver-
mögen. Anhand dieser Quote wird
derSchuldzinsabzugermittelt. Bei-
spiel: Total Bruttovermögen
1‘500‘000 Franken (100 Prozent ),
Steuerwert vermietete Liegen-
schaft 900‘000 Franken (60 Pro-
zent ), bezahlte Schuldzinsen ins-
gesamt 12‘000 Franken : Es kön-
nen somit 60 Prozent der gesam-
ten Schuldzinsen, also 7‘200 Fran-
ken (60 Prozent von 12‘000 Fran-
ken)abgezogenwerden.Dafürsind
die Mietzinseinnahmen unverän-
dert zu versteuern.

Steuertipps
für betroffene Wohneigentümer
- Geplante grössere Unterhaltsko-
sten (Sanierungen, Instandstellun-
gen usw.) bis zum Systemwechsel
(evt. bis 31.Dezember 2027) aus-
führen.
- Schuldensituation (Amortisa-
tionen, Laufzeiten usw.) überprü-
fen, da bei Systemwechsel (evt. ab
1. Januar 2028) kein Abzug mehr
möglich.
- Persönliche Steuerberatung: Die
Auswirkungenhängenvonderper-
sönlichen Vermögens- und Schul-
denstruktur ab. Eine weitsichtige
Planung kann Nachteile vermei-
den und Vorteile generieren.

Adolf Beeler, Treuhänder und Steuerexperte der Beeler + Beeler Treuhand AG in
Rotkreuz. Foto: zvg

Zuger Bauchemiehersteller
Sika baut bis zu 1500 Stellen ab
Der Zuger Bauchemiekonzern
Sika spürt die schwache
Nachfrage in China und die
negativen Währungseffekte. Mit
einem Stellenabbau und
weiteren Massnahmen zieht
er die Konsequenzen.

Der Bauchemie- und Klebstoffher-
steller Sikawurde indenerstenneun
Monaten des Geschäftsjahres 2025
von starken Währungseffekten und
einem schwachen Baumarkt in Chi-
na gebremst. Nun startet der Zuger
Bauchemiehersteller ein Massnah-
menpaket, das auch den Abbau von
Arbeitsplätzen vorsieht.
Der Umsatz ging von Januar bis Sep-
tember um 3,8 Prozent auf 8,78 Mil-
liarden Franken zurück, wie Sika

letzte Woche mitteilte. Unter Aus-
klammerung der Währungseffekte
resultierte ein Plus von 1,1 Prozent,
was allein Akquisitionen geschul-
det war.
Gleichwohl nimmt Sika strukturelle
Anpassungen in anhaltend schwa-
chen Märkten wie China vor, die et-
wa eine Reduktion der Belegschaft
um bis zu 1500 Mitarbeitende vor-
sieht. Die einmaligen Kosten dafür
belaufen sich auch 80 bis 100 Mil-
lionen Franken im laufenden Jahr.
Die Massnahmen sind Teil des neu-
en Programms «Fast Forward». Es
sieht Investitionen von 120 bis 150
Millionen Franken vor und soll bis
2028 jährliche Einsparungen in Hö-
he von 150 bis 200 Millionen Fran-
ken bringen. RED
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Tag der pflegenden und
betreuenden Angehörigen

Sie leisten einen unverzichtbaren
Dienst - auch für die Gesellschaft.
Herzlichen Dank!

Gut betreut und
gepflegt im Kanton Zug

www.pflege-zug.ch

Dieser Tag ist eine Herzensangelegenheit von: Pro Infirmis, Spitex Kanton Zug, Pro
Senectute Kanton Zug, Alzheimer Zug, Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zug,
Familienhilfe Kanton Zug, Krebsliga Zentralschweiz und dem Amt für Sport und
Gesundheitsförderung.


